
Konzilstexte zum Wert und zur Würde, sowie zur Aufgabe der Laien 

 

 

Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) und die Würzburger Synode (1971-1975) bringen in ihren 

Beschlüssen eine neue und positive Sicht des Laien. 

 

 

Konzil: 

 

Aus der Dogmatischen Konstitution über die Kirche „Lumen gentium" 

(Lumen Gentium 32) „ Eines ist das auserwählte Volk Gottes. „Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe (Eph. 

4,3), gemeinsam die Würde der Glieder aus ihrer Wiedergeburt in Christus, gemeinsam die Gnade der 

Kindschaft, gemeinsam die Berufung zur Vollkommenheit, eines ist das Heil, eine die Hoffnung und 

ungeteilt die Liebe. Es ist also in Christus und in der Kirche keine Ungleichheit aufgrund von Rasse 

und Volkszugehörigkeit, soziale Stellung oder Geschlecht ..." (LG 32) 

 

(Lumen Gentium 33) „Wenn auch einige nach Gottes willen als Lehrer, Ausspender der Geheimnisse 

und Hirten für die anderen bestellt sind, so waltet doch unter allen eine wahre Gleichheit in der allen 

Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi." (LG 32) 

 

(Lumen Gentium 33) „ Die im Volk Gottes versammelten und dem einen Leibe Christi unter dem einen 

Haupt eingefügten Laien sind, wer auch immer sie sein mögen, berufen, als lebendige Glieder alle ihre 

Kräfte, die sie durch das Geschenk des Schöpfers und die Gnade des Erlösers empfangen haben, 

zum Wachstum und zur ständigen Heiligung der Kirche beizutragen. 

Der Apostolat der Laien ist Teilnahme an der Heilssendung der Kirche selbst. Zu diesem Apostolat 

werden alle vom Herrn selbst durch Taufe und Firmung bestellt. Durch die Sakramente, vor allem 

durch die heilige Eucharistie, wird jene Liebe zu Gott und den Menschen mitgeteilt und genährt, die 

die Seele des ganzen Apostolates ist. Die Laien sind besonders dazu berufen, die Kirche an jenen 

Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch sie das 

Salz der Erde werden kann. So ist jeder Laie kraft der ihm geschenkten Gaben zugleich Zeuge und 

lebendiges Werkzeug der Sendung der Kirche selbst "nach dem Maß der Gabe Christi" (Eph 4,7). 

 

Außer diesem Apostolat, das schlechthin alle Christgläubigen angeht, können die Laien darüber hin-

aus in verschiedener Weise zu unmittelbarerer Mitarbeit mit dem Apostolat der Hierarchie berufen 

werden, nach Art jener Männer und Frauen, die den Apostel Paulus in der Verkündigung des Evange-

liums unterstützten und sich sehr im Herrn mühten (vgl. Phil 4,3; Röm 16,3ff). Außerdem haben sie die 

Befähigung dazu, von der Hierarchie zu gewissen kirchlichen Ämtern herangezogen zu werden, die 

geistlichen Zielen dienen. So obliegt allen Laien die ehrenvolle Bürde, dafür zu wirken, daß der göttli-

che Heilsratschluß mehr und mehr alle Menschen aller Zeiten und überall auf der Erde erreiche. Es 

soll daher auch ihnen in jeder Hinsicht der Weg offenstehen, nach ihren Kräften und entsprechend 

den Zeitbedürfnissen am Heilswirken der Kirche in tätigem Eifer teilzunehmen. (LG 33) 

 

(Lumen Gentium) 37. B Entsprechend dem Wissen, der Zuständigkeit und hervorragenden Stellung, 

die sie einnehmen, haben sie (die Laien, Anm. d.Verf.) die Möglichkeit, bisweilen auch die Pflicht, ihre 

Meinung in dem, was das Wohl der Kirche angeht, zu erklären. Gegebenenfalls soll das durch die 

dazu  von der Kirche festgesetzten Einrichtungen geschehen, immer in Wahrhaftigkeit, Mut und Klug-

heit, mit Ehrfurcht und Liebe gegenüber denen, die aufgrund ihres geweihten Amtes die Stelle Christi 

vertreten. 

 



Die geweihten Hirten aber sollen die Würde und Verantwortung der Laien in der Kirche anerkennen 

und fördern. Sie sollen gern deren klugen Rat benutzen, ihnen vertrauensvoll Aufgaben im Dienst der 

Kirche übertragen und ihnen Freiheit und Raum im Handeln lassen, ihnen auch Mut machen, aus  

eigener Initiative Werke in Angriff zu nehmen. Mit väterlicher Liebe sollen sie Vorhaben, Eingaben und 

Wünsche, die die Laien vorlegen, aufmerksam in Christus in Erwägung ziehen. Die gerechte Freiheit, 

die allen im irdischen bürgerlichen Bereich zusteht, sollen die Hirten sorgfältig anerkennen. Aus die-

sem vertrauten Umgang zwischen Laien und Hirten kann man viel Gutes für die Kirche erwarten. (LG 

37) 

 

In den Laien wird so der Sinn für eigene Verantwortung gestärkt, die Bereitwilligkeit gefördert. Die 

Kraft der Laien verbindet sich leichter mit dem Werk der Hirten. Sie können mit Hilfe der Erfahrung der 

Laien in geistlichen und weltlichen Dingen genauer und besser urteilen. (zu LG 37, Forts.) 

 

Aus dem Dekret über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem 24) 

„Schließlich vertraut die Hierarchie den Laien auch gewisse Aufgaben an, die enger mit den Ämtern 

der Hirten verbunden sind, etwa bei der Unterweisung der christlichen Lehre, bei gewissen liturgischen 

Handlungen und in der Seelsorge. Kraft dieser Sendung unterstehen dann die Laien bei der Ausübung 

ihres Amtes voll der höheren kirchlichen Leitung" (AA Nr. 24). 

 

Aus dem Dekret über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem 25) 

„Bischöfe und Pfarrer, sowie die übrigen Priester des Welt- und Ordensklerus mögen sich vor Augen 

halten, dass das Recht und die Pflicht zur Ausübung des Apostolates allen Gläubigen, Klerikern und 

Laien gemeinsam ist und dass auch die Laien bei der Auferbauung der Kirche eine ihnen eigentümli-

che Aufgabe haben. Darum mögen sie brüderlich mit den Laien in der Kirche und für die Kirche arbei-

ten und diesen in ihrem apostolischen Wirken besondere Sorge schenken (...)." (AA 25) 

 

Aus dem Dekret über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem Nr. 9), 

„Die Laien betätigen ihr vielfältiges Apostolat sowohl in der Kirche als auch in der Welt. In jeder dieser 

beiden Ordnungen tun sich verschiedene Bereiche apostolischen Wirkens auf. Die wichtigeren sollen 

hier erwähnt werden: die kirchlichen Gemeinschaften im engeren Sinn, die Familie, die Jugend, die 

sozialen Milieus, das nationale und internationale Leben. Da heute die Frauen eine immer aktivere 

Funktion im ganzen Leben der Gesellschaft ausüben, ist es von großer Wichtigkeit, dass sie auch an 

den verschiedenen Bereichen des Apostolates der Kirche wachsenden Anteil nehmen." (AA 9) 

 

Aus dem Dekret über das Laienapostolat (Apostolicam actuositatem Nr. 10) 

„Als Teilnehmer am Amt Christi, des Priesters, Propheten und Königs, haben die Laien ihren aktiven 

Anteil am Leben und Tun der Kirche. Innerhalb der Gemeinschaft der Kirche ist ihr Tun so notwendig, 

dass ohne dieses auch das Apostolat der Hirten meist nicht zu seiner vollen Wirkung kommen kann. 

Denn wie jene Männer und Frauen, die Paulus in der Verkündigung des Evangeliums unterstützt ha-

ben (vgl. Apg 18, 18 26; Röm 16,3), ergänzen Laien von wahrhaft apostolischer Einstellung, was ihren 

Brüdern fehlt; sie stärken geistig die Hirten und das übrige gläubige Volk (vgl. 1 Kor 16, 17-18). Durch 

tätige Teilnahme am liturgischen Leben ihrer Gemeinschaft genährt, nehmen sie ja angelegentlich an 

deren apostolischen Werken teil. Menschen, die vielleicht abseits stehen, führen sie der Kirche zu. 

Angestrengt arbeiten sie an der Weitergabe des Wortes Gottes mit, vor allem durch katechetische 

Unterweisung. Durch ihre Sachkenntnis machen sie die Seelsorge und die Verwaltung  der kirchlichen 

Güter wirksamer.  

Die Pfarrei bietet ein augenscheinliches Beispiel für das gemeinschaftliche Apostolat; was immer sie in 

ihrem Raum an menschlichen Unterschiedlichkeiten vorfindet, schließt sie zusammen und fügt es dem 



Ganzen der Kirche ein.  Die Laien mögen sich daran gewöhnen, aufs engste mit ihren Priestern ver-

eint. 

 

B aufs engste mit ihren Priestern vereint in der Pfarrei zu arbeiten; die eigenen Probleme und die der 

Welt, sowie Fragen, die das Heil der Menschen angehen, in die Gemeinschaft der Kirche einzubrin-

gen, um sie dann in gemeinsamer Beratung zu prüfen und zu lösen; endlich jede apostolische und 

missionarische Initiative der eigenen kirchlichen Familie nach Kräften zu unterstützen. 

Stets mögen sie den Sinn für das ganze Bistum pflegen, B ihre Mitarbeit nicht auf die engen Grenzen 

ihrer Pfarrei oder ihres Bistums beschränken, sondern sie auf den zwischenpfarrlichen, interdiözesa-

nen, nationalen, und internationalen Bereich auszudehnen bestrebt sein. 

 


